
DN Group AG 
Frankfurt am Main 

  
ISIN: DE000A3DW408 

WKN: A3DW40 
 

Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der 
 

am 23. Juni 2026, 11:00 Uhr,  
im Main Airport Center, Unterschweinstiege 2-14, 60549 Frankfurt am Main, 

 
stattfindenden 

 
ordentlichen Hauptversammlung  

der DN Group AG („Gesellschaft“) ein. 
 
I. Tagesordnung 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 sowie 

des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 
 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft für das 
Geschäftsjahr 2025 gemäß § 172 AktG gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. 
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt zu diesem Punkt der Tagesordnung 
keine Beschlussfassung. 
 
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 

2025 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der DN Group AG für das Ge-
schäftsjahr 2025 in Höhe von EUR 261.485.375,78 vollständig auf neue Rechnung vorzutra-
gen. 
 
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2025 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Den Mitgliedern des Vorstands wird jeweils für den Zeitraum ihrer Amtszeit im Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 Entlastung erteilt. 
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4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2025 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird jeweils für den Zeitraum ihrer Amtszeit im Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 Entlastung erteilt. 
 
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 

 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die MSW GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, wird 
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 gewählt. 
 
6. Beschlussfassung über eine Änderung von § 14 der Satzung („Vergütung des Auf-

sichtsrats“) im Hinblick auf die Regelung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglie-
der und die Festlegung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats durch die 
Hauptversammlung 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
a) § 14 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 

„1. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben der Erstattung ihrer Auslagen eine 
jährliche Vergütung für jedes volle Geschäftsjahr, in dem sie dem Aufsichtsrat an-
gehören. Die Vergütung ist jeweils am Ende eines Geschäftsjahres zur Zahlung 
fällig. Über die Höhe der Vergütung entscheidet die Hauptversammlung. Eine etwa 
anfallende Umsatzsteuer wird gesondert vergütet. Die Festsetzung gilt, bis die 
Hauptversammlung etwas anderes beschließt. Aufsichtsratsmitglieder, die dem 
Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahres angehört haben, erhalten 
die Vergütung für das Geschäftsjahr, in welchem die Aufsichtsratszugehörigkeit 
beginnt und / oder endet, zeitanteilig. Gleiches gilt, wenn ein Geschäftsjahr nicht 
ein volles Kalenderjahr umfasst.“ 

 
b) Ab Wirksamwerden der Änderung von § 14 der Satzung gemäß vorstehend lit. a) durch 

Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft gilt folgende Regelung für die Ver-
gütung der Mitglieder des Aufsichtsrats: 
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Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält ab dem 1. Januar 2026 neben dem Ersatz seiner Aus-
lagen eine feste Vergütung in Höhe von EUR 10.000,00 pro Geschäftsjahr. Der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats erhält den doppelten Betrag. 

 
II. Weitere Angaben und Hinweise 
 
1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 

des Stimmrechts 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur dieje-
nigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig ange-
meldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der Adresse  
 

DN Group AG 
c/o GFEI HV GmbH 

Ostergrube 11 
30559 Hannover 

Fax: +49 (0)511 – 47402319 
E-Mail: hv@gfei.de 

 
bis spätestens 
 

16. Juni 2026, 24:00 Uhr 
 
in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zugehen. 
 
Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert; Aktionäre kön-
nen daher auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung weiterhin frei über ihre Ak-
tien verfügen. Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters, die der Gesellschaft nach dem 
Ende des vorstehend genannten Anmeldeschlusstages zugehen, werden erst mit Wirkung 
nach dem Tag der Hauptversammlung verarbeitet und berücksichtigt (Umschreibestopp). 
Maßgeblich für das Teilnahme- und Stimmrecht ist daher bereits der am Ende des 16. Juni 
2026 im Aktienregister eingetragene Bestand (technisch maßgeblicher Bestandsstichtag oder 
Technical Record Date). 
 
2. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 
 
Die Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht unter 
entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch z.B. einen In-
termediär, einen Stimmrechtsberater oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. 
Auch in diesem Fall sind rechtzeitige Anmeldung und Eintragung im Aktienregister erforderlich. 
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Vollmachten, die nicht nach Maßgabe des § 135 AktG an einen Intermediär, eine Aktionärs-
vereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere nach Maßgabe des § 135 Abs. 8 
AktG gleichgestellte Person erteilt werden, bedürfen der Textform (§ 126b BGB). 
 
Ein Formular zur Vollmachtserteilung, welches verwendet werden kann, aber nicht muss, wird 
den Aktionären mit der Eintrittskarte übersendet und steht den Aktionären unter der Internet-
adresse  
 

https://dn-ag.com/inhalt/investor-relations#hauptversammlungen 
 
zum Download zur Verfügung. 
 
Werden Intermediäre bzw. diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG insoweit gleichgestellte Personen 
oder Vereinigungen (insbesondere Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberater) bevoll-
mächtigt, haben diese die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten (§ 135 Abs. 1 Satz 2 AktG). 
Wir empfehlen unseren Aktionären, sich bezüglich der Form der Vollmachten mit den 
vorgenannten Personen oder Vereinigungen abzustimmen. 
 
Die Erteilung der Vollmacht oder ihr Widerruf gegenüber der Gesellschaft und der Nachweis 
einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ihres Widerrufs gegenüber 
der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und können der Gesellschaft bis zum 
22. Juni 2026, 24:00 Uhr (Eingang maßgeblich) an folgende Adresse übermittelt werden: 
 

DN Group AG 
c/o GFEI HV GmbH 

Ostergrube 11 
30559 Hannover 

E-Mail: hv@gfei.de 
 
Am Tag der Hauptversammlung können die Erteilung der Vollmacht, ggf. ihr Widerruf und der 
Nachweis einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ggf. ihres Wider-
rufs gegenüber der Gesellschaft an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung 
erfolgen. 
 
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft gemäß § 134 
Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
 
3. Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
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Als zusätzlichen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft 
benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu 
lassen. Auch in diesem Fall sind rechtzeitige Anmeldung und Eintragung im Aktienregister 
erforderlich. 
 
Diese Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung ausschließ-
lich weisungsgebunden aus und sind ohne konkrete Weisung des Aktionärs nicht zur Stimm-
rechtsausübung befugt. Ebenso wenig nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter Aufträge zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbe-
schlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen. 
 
Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter wird den 
Aktionären mit der Eintrittskarte übersendet und steht den Aktionären unter der Internet-
adresse 
 

https://dn-ag.com/inhalt/investor-relations#hauptversammlungen 
 
zum Download zur Verfügung. 
 
Die Vollmachten und Weisungen für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, 
die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilt, geändert oder widerrufen werden, sind aus or-
ganisatorischen Gründen spätestens bis zum 22. Juni 2026, 24:00 Uhr (Eingang), in Textform 
(§ 126b BGB) an folgende Adresse zu übermitteln: 
 

DN Group AG 
c/o GFEI HV GmbH 

Ostergrube 11 
30559 Hannover 

E-Mail: hv@gfei.de 
 
Am Tag der Hauptversammlung können die Aktionäre noch bis zu dem Beginn der Abstim-
mung an der Ein- und Ausgangskontrolle Vollmachten und Weisungen an die von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilen, ändern oder widerrufen. 
 
4. Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteili-
gen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Ta-
gesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Be-
gründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.  
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Das Verlangen ist schriftlich oder in der elektronischen Form des § 126a BGB (d.h. mit quali-
fizierter elektronischer Signatur) an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der 
Gesellschaft bis zum Ablauf des 29. Mai 2026, 24:00 Uhr, zugegangen sein. 
 
Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen an die folgende Adresse: 
 

DN Group AG 
Vorstand 

Bockenheimer Landstraße 2-4 
60306 Frankfurt am Main 

E-Mail (mit qualifizierter elektronischer Signatur): [info@dn-ag.com] 
 
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 
Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung 
des Vorstands über den Antrag halten. 
 
5. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
 
Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG nebst Begründung und Wahlvorschläge im Sinne des 
§ 127 AktG werden einschließlich des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Stellung-
nahme der Verwaltung unter der Internetadresse 
 

[https://dn-ag.com/inhalt/investor-relations#hauptversammlungen] 
 

zugänglich gemacht, wenn sie der Gesellschaft bis zum Ablauf des 8. Juni 2026, 24:00 Uhr, 
unter der Adresse  
 

DN Group AG 
c/o GFEI HV GmbH 

Ostergrube 11 
30559 Hannover 

E-Mail: hv@gfei.de 
 
zugehen und die übrigen Voraussetzungen nach § 126 bzw. § 127 AktG erfüllt sind. Eventuelle 
Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröf-
fentlicht. Anderweitig adressierte Gegenanträge von Aktionären bleiben unberücksichtigt. 
 
6. Informationen zum Datenschutz  
 
Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende 
Kategorien personenbezogener Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern und Gästen: 
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Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen über die von jedem einzel-
nen Aktionär gehaltenen Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die Ein-
trittskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Haupt-
versammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach 
ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfül-
lung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, 
die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die 
Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne 
Angabe ihrer personenbezogenen Daten können sich die Aktionäre der Gesellschaft nicht zur 
Hauptversammlung anmelden. 
 
Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verant-
wortlichen lauten: 
 

DN Group AG 
Vorstand 

Bockenheimer Landstraße 2-4 
60306 Frankfurt am Main 
E-Mail: info@dn-ag.com 

 
Personenbezogene Daten, die die Aktionäre der Gesellschaft betreffen, werden grundsätzlich 
nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, 
sofern diese von der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durch-
führung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Haupt-
versammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. 
Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung 
der Dienstleistung notwendig ist. 
 
Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis 
der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem Teil-
nehmerverzeichnis über sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von bekanntma-
chungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlä-
gen werden, wenn diese Anträge von Aktionären und Aktionärsvertretern gestellt werden, ihre 
personenbezogenen Daten veröffentlicht. 
 
Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger als 
zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei 
denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, 
Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. 
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Für Aktionäre und Aktionärsvertreter gelten die in Art. 15-21 DSGVO aufgeführten Rechte 
(Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie die Rechte auf 
Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Wider-
spruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit). Im Zu-
sammenhang mit der Löschung von personenbezogenen Daten verweisen wir auf die gesetz-
lichen Aufbewahrungsfristen und den Art. 17 Abs. 3 der DSGVO. 
 
Zur Ausübung der Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an info@dn-ag.com. 
 
Darüber hinaus haben die Aktionäre und Aktionärsvertreter auch das Recht zur Beschwerde 
bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde. 
 
 
Frankfurt am Main, im Mai 2026 
 
 
DN Group AG 
Der Vorstand 
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